
 

 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 5. Juni 2019 
übermittelt.  
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 

Deutscher Bundestag  Drucksache 19/10764 
19. Wahlperiode 07.06.2019 

Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Dürr, Dr. Florian Toncar, 
Bettina Stark-Watzinger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/10394 – 

Aufwand zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Erstellung der Einkommensteuererklärung ist für viele Steuerzahler mit ei-
nem großen Zeitaufwand verbunden. Knapp vier Stunden verbringt ein durch-
schnittlicher deutscher Arbeitnehmer mit der Erstellung seiner persönlichen 
Steuererklärung (Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
19/5034). Viele Millionen Mal wiederholt sich dieser Vorgang Jahr für Jahr in 
Deutschland. Die Fragesteller wollen dies ändern und die Erstellung der Steu-
ererklärung deutlich vereinfachen. 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Zur Beantwortung der Fragen wurden durch das Statistische Bundesamt Sonder-
auswertungen der entsprechenden Lohn- und Einkommensteuerstatistiken vorge-
nommen. Wegen der geltenden Fristen zur Abgabe der Steuererklärung und der 
Dauer der notwendigen Arbeiten zur Erstellung der Statistik liegen der Bundes-
regierung im Rahmen der amtlichen Lohn- und Einkommensteuerstatistik Daten 
nur bis zum Jahr 2014 vor. Bis zum Veranlagungsjahr 2012 wurde die Einkom-
mensteuerstatistik zudem nur dreijährlich erhoben, seit 2012 gibt es eine jährliche 
Statistik. Daher liegen steuerstatistische Daten für das Veranlagungsjahr 2011 
nicht vor. Lediglich zur Beantwortung der Frage 1 liefert die verwaltungsinterne 
Arbeitsstandstatistik des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zusätzlich Da-
ten für die Veranlagungsjahre 2011 sowie für 2015 bis 2017. 
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1. Wie viele Einkommensteuererklärungen werden pro Jahr in Deutschland ab-
gegeben (bitte nach Jahren ab 2010 auflisten)? 

Die erbetenen Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 

Veranlagungsjahr Anzahl der veranlagten Steuerpflichtigen bzw. An-
zahl der abgegebenen Steuererklärungen 

2010 26.497.8431 

2011 26.663.6752 
2012 26.706.8361 
2013 26.980.1421 
2014 27.219.6791 
2015 27.643.0522 
2016 28.109.9002 
2017 28.432.5152 

1 Anzahl der veranlagten Steuerpflichtigen laut amtlicher Lohn- und Einkommensteuerstatistik 
2 Anzahl der abgegebenen Steuererklärungen laut interner Arbeitsstandstatistik des BMF 

2. Wie viele Einkommensteuererklärungen beinhalten dabei ausschließlich 
Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit (bitte nach Jahren ab 2010 auflis-
ten)? 

Die erbetenen Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 

Veranlagungsjahr Anzahl der veranlagten Steuerpflichtigen mit Ein-
künften ausschließlich aus nichtselbständiger  

Arbeit 
2010 12.650.320 
2012 12.710.497 
2013 12.818.381 
2014 13.163.506 

3. Wie viele Einkommensteuererklärungen beinhalten dabei ausschließlich 
Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit und Kapitaleinkünfte (bitte nach 
Jahren ab 2010 auflisten)? 

Die erbetenen Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 

Veranlagungsjahr Anzahl der veranlagten Steuerpflichtigen mit Ein-
künften ausschließlich aus nichtselbständiger  

Arbeit und Kapitaleinkünften 
2010 13.156.521 
2012 13.173.050 
2013 13.230.501 
2014 13.341.901 
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4. In wie vielen Einkommensteuererklärungen wird die Entfernungspauschale 
für die Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte angesetzt, und wie hoch ist der ange-
setzte Betrag durchschnittlich? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 14 409 064 Steuerpflichtige durch-
schnittlich 1 527 Euro Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte angesetzt. Eine Unterscheidung nach Tätigkeitsstätten ist nicht mög-
lich.  

5. In wie vielen Einkommensteuererklärungen werden Arbeitsmittel angesetzt, 
und wie hoch werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 9 606 475 Steuerpflichtige durch-
schnittlich 260 Euro Aufwendungen für Arbeitsmittel angesetzt.  

6. In wie vielen Einkommensteuererklärungen wird ein häusliches Arbeitszim-
mer angesetzt? 

a) In wie vielen Fällen kommt dabei die Pauschale nach § 4 Absatz 5 Num-
mer 6 b Satz 3 des Einkommensteuergesetzes zum Ansatz? 

b) In wie vielen Fällen werden die Kosten detailliert angesetzt, und wie hoch 
werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 938 230 Steuerpflichtige detaillierte 
Aufwendungen in durchschnittlicher Höhe von 1 028 Euro für ein häusliches Ar-
beitszimmer erklärt. Bei 335 483 Steuerpflichtigen wurde dabei der Höchstsatz 
von 1 250 Euro berücksichtigt. Dabei handelt es sich nicht um eine Pauschale.  

7. In wie vielen Einkommensteuererklärungen werden Kosten für Telekommu-
nikation angesetzt, und wie hoch werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Dazu liegen keine Angaben vor. 

8. In wie vielen Einkommensteuererklärungen wird die Steuerermäßigung bei 
Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushalts-
nahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen angesetzt, und wie hoch 
werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 11 082 958 Steuerpflichtige eine 
Steuerermäßigung bei Aufwendungen für geringfügige Beschäftigung, allge-
meine haushaltsnahe Dienstleistung und Handwerkerleistungen (§ 35a Ab-
satz 1 bis 3 EStG) in durchschnittlicher Höhe von 193 Euro beansprucht. 

9. In wie vielen Einkommensteuererklärungen werden Kinderbetreuungskos-
ten angesetzt, und wie hoch werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 2 198 608 Steuerpflichtige Kinder-
betreuungskosten in durchschnittlicher Höhe von 968 Euro angesetzt.  

10. In wie vielen Einkommensteuererklärungen werden sonstige Werbungskos-
ten angesetzt, und wie hoch werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 14 282 508 Steuerpflichtige sonstige 
Werbungskosten in durchschnittlicher Höhe von 335 Euro angesetzt.  
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11. In wie vielen Einkommensteuererklärungen werden Kapitaleinkünfte ange-
setzt, und wie hoch werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 8 239 937 Steuerpflichtige Einkünfte 
aus Kapitalvermögen erklärt. Bei der Veranlagung wurden insbesondere wegen 
der Günstigerprüfung und der Anrechnung gezahlter Abgeltungssteuer nur bei 
1 581 795 Steuerpflichtigen Einkünfte aus Kapitalvermögen in durchschnittlicher 
Höhe von 5 313 Euro angesetzt. 

12. In wie vielen Einkommensteuererklärungen werden Spenden angesetzt, und 
wie hoch werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 10 284 549 Steuerpflichtige Zuwen-
dungen für steuerbegünstigte Zwecke und politische Parteien (§§ 10b und 
34g EStG) in durchschnittlicher Höhe von 838 Euro geltend gemacht.  

13. In wie vielen Einkommensteuererklärungen werden Zuwendungen an poli-
tische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes angesetzt, und wie 
hoch werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 801 679 Steuerpflichtige Zuwendun-
gen an politische Parteien in durchschnittlicher Höhe von 277 Euro erklärt.  

14. In wie vielen Einkommensteuererklärungen werden Vorsorgeaufwendungen 
angesetzt, und wie hoch werden diese durchschnittlich angesetzt? 

Im Veranlagungsjahr 2014 haben insgesamt 26 610 829 Steuerpflichtige Vorsor-
geaufwendungen in durchschnittlicher Höhe von 5 663 Euro erklärt. 
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